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Ordnung für das  
Institut für Niederlandistik  

der Fakultät III – Sprach- und  
Kulturwissenschaften der  

Carl von Ossietzky Universität  
Oldenburg 

 
 

vom 17.12.2015 
 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Sprach- und Kul-
turwissenschaften der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg hat am 16.09.2015  gemäß § 44 
Abs. 1 S. 1 NHG die nachfolgende Ordnung be-
schlossen. Die Ordnung ist vom Präsidium gemäß 
den § 44 Abs. 1 S. 3 NHG am 29.09.2015 geneh-
migt worden.   
 
 

Präambel 
 
Das Niedersächsische Hochschulgesetz überträgt 
den Dekanaten die Leitung der Fakultäten.  
 
Unbeschadet der formalen Regelungen (z. B. im 
Sinne von § 43 NHG) bleibt es den Dekanaten un-
benommen, einzelne Entscheidungsbefugnisse auf 
Institutsleitungen zu delegieren, damit im Sinne der 
fachlichen Nähe zu Studium, Lehre und Forschung 
in den einzelnen Bereichen Entscheidungen in den 
Instituten, ggf. auf Grundlage von Grundsatzent-
scheidungen des Fakultätsrats oder des Dekanats, 
entscheidungsreif vorbereitet werden.  
 
 

§ 1 
Organisationsform, Organe 

 
Das „Institut für Niederlandistik“ ist eine Wissen-
schaftliche Einrichtung der Fakultät III der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Das Institut nimmt Aufgaben in Forschung und 
Lehre wahr. Es trägt die fachbezogene Verantwor-
tung für die Lehre seiner Studiengänge sowie für 
die Lehrveranstaltungen in denjenigen Studiengän-
gen, an denen es mitwirkt. Die Aufgaben des Insti-
tuts bestehen insbesondere in  
 

a) der Erforschung der niederländischen 
Sprache, niederländischsprachigen Litera-
tur und Kultur mit Berücksichtigung der Be-
ziehungen zu verwandten Disziplinen ein-
schließlich ihrer Umsetzung in der Lehre 
und in der Weiterbildung;  

 

b) der Förderung der disziplinären und inter-
disziplinären Zusammenarbeit; 

 
c) der Wahrnehmung der Verantwortung für 

die dem Institut zugeordneten Studiengänge 
und Studiengangsanteile einschließlich ih-
rer Akkreditierung und Evaluation; 

 
d) der Vorbereitung, Planung, Koordination 

und Erstellung des fach- bzw. fächerspezi-
fischen Lehrangebots entsprechend den 
Anforderungen der Studien- und Prüfungs-
anforderungen;  

 
e) der Mitwirkung an der regelmäßigen Evalu-

ation der Studien- und Prüfungsordnungen;  
 
f) der Mitwirkung an der regelmäßigen inter-

nen Evaluation der Lehre; 
 
g) der fach- bzw. fächerspezifischen Studien-

beratung; 
 
h) der Vertretung ihrer Fachgebiete innerhalb 

und außerhalb der Universität; 
 
i) der Beteiligung an einschlägigen Promo-

tions-, Habilitations- und Berufungsverfah-
ren der Fakultät; 

 
j) der Förderung der wissenschaftlichen Ar-

beit aller Institutsmitglieder, des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und der Weiter-
qualifizierung des wissenschaftlichen Per-
sonals; 

 
k) der Unterstützung der Förderung der Aus- 

und Weiterbildung des technischen und 
Verwaltungspersonals der Fakultät; 

 
l) der Bereitstellung, Fortschreibung und Ver-

waltung der personellen und materiellen 
Grundausstattung zur Erfüllung dieser Auf-
gaben. 

 
Weitere Aufgaben können sich aus den Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen der Institute mit der Fa-
kultät und dem Präsidium ergeben. 
 
(2) Es gilt die Allgemeine Geschäftsordnung der 
Universität. 
 
(3) Das Institut bereitet auf Grundlage der beste-
henden Grundsatzentscheidungen der Fakultät 
institutsbetreffende Beschlüsse der Fakultät ent-
scheidungsreif vor (z. B. zur institutsinternen Mittel-
verteilung (LOM) oder zu Strukturangelegenheiten 
in Lehre und Forschung).  
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§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des Instituts sind: 
 

a) die dem Institut zugeordneten  
 

- Professorinnen und Professoren, 
  
- Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-

soren,  
 
- die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben, die als Privatdozen-
tinnen und Privatdozenten nach § 9 a 
NHG oder außerplanmäßige Professo-
rinnen und Professoren nach § 35 a 
NHG mit der selbständigen Vertretung 
ihres Faches betraut sind1  

   
  (Hochschullehrergruppe), 
 
b) die dem Institut zugeordneten 
 

- sonstigen wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben,  

 
- Akademischen Rätinnen und Räte2,  
 
- Doktorandinnen und Doktoranden, die 

dort hauptberuflich tätig sind3, 
 
  (Mitarbeitergruppe)4 
 
c) die dem Institut zugewiesenen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in Technik und Ver-
waltung (MTV-Gruppe)  

 
sowie 
 
d) die Studierenden der Studienfächer der 

dem Institut zugeordneten Lehreinheiten 
und die nicht hauptberuflich tätigen Dokto-
randinnen und Doktoranden, deren 
Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Tä-
tigkeit dem Institut zuzuordnen sind  

 
  (Studierendengruppe). 

 
Die in den Buchstaben a) bis c) genannten Perso-
nen sind nur dann Mitglieder, wenn sie hauptberuf-
lich i. S. v. § 16 Abs. 1 Satz 2 NHG an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg tätig sind. 
 
(2) Wer am Institut tätig5 ist, ohne Mitglied zu sein, 
ist Angehörige oder Angehöriger des Instituts.  

                                                 
1 Vgl. § 16 Abs. 2 Satz 5 NHG 
2 Vgl. § 31 Abs. 3 NHG 
3 Vgl. § 16 Abs. 2 Satz 6 NHG 
4 Sollte es im Institut noch Hochschuldozenten geben, müssten 

sie in der Mitarbeitergruppe aufgenommen werden. 

(3) Durch Beschluss des Institutsrats können als 
Angehörige aufgenommen werden 
 

- Personen, die im Institut mitwirken oder es 
anderweitig unterstützen, ohne tätig zu sein 
im Sinne von Absatz 2, für die Dauer der 
Mitwirkung oder Unterstützung,  

 
sowie 
 
- die in § 19 Absatz 2 Satz 1 der Grundord-

nung genannten Personen6. 
 
Über Anträge auf Angehörigkeit zum Institut ent-
scheidet der Institutsrat mit Zweidrittelmehrheit. Die 
Aufnahme als Angehöriger des Instituts durch Be-
schluss des Institutsrats bedarf der Zustimmung der 
zuständigen Fakultät. Die Angehörigkeit endet bei 
Wegfall der Aufnahmevoraussetzungen oder einem 
etwaigen mit einer Zweidrittelmehrheit des Instituts-
rats beschlossenen Ausschluss nach Anhörung der 
betroffenen Person. 
 
(4) Die Mitglieder und Angehörigen des Instituts 
haben das Recht zur Nutzung der Einrichtungen 
des Instituts im Rahmen der einschlägigen Ordnun-
gen.  
 

§ 4 
Institutsrat 

 
(1) Die Leitung des Instituts obliegt einem Insti-
tutsrat, der aus  zwei Mitgliedern der Hochschulleh-
rergruppe und je einer Vertreterin bzw. einem Ver-
treter der Mitarbeitergruppe, der MTV-Gruppe und 
der Studierendengruppe besteht. Zur Wahrung 
einer Stimmenmehrheit der Hochschullehrergruppe 
(4:1:1:1) werden die Stimmen der Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe doppelt gezählt. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der Direktorin oder 
des Direktors den Ausschlag. Die Gleichstellungs-
beauftragte gehört dem Institutsrat mit beratender 
Stimme an. Der Institutsrat wird von der Instituts-
versammlung getrennt nach Statusgruppen ge-
wählt. Die Mitglieder und ihre Vertretung werden mit 
Ausnahme der studentischen Mitglieder des Rats, 
deren Amtszeit ein Jahr beträgt, für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. 
 
Alle Mitglieder können sich bei Sitzungen des Insti-
tutsrats im Verhinderungsfall durch gewählte Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter vertreten lassen. 
 
(2) Der Institutsrat ist zuständig für die Erfüllung 
der Aufgaben des Instituts nach § 2. 
 

                                                                              
5 „Tätigsein“: = Beschäftigungsverhältnis, welches nicht der 

Hauptberuflichkeit nach § 16 Abs. 1 Sätze 2 und 3 NHG ent-
spricht. 

6 Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehrensenatorinnen und 
Ehrensenatoren, Hochschulratsmitglieder, die im Ruhestand 
befindlichen sowie die entpflichteten Professorinnen und Pro-
fessoren, in An-Instituten der Universität beschäftigte Perso-
nen, Gasthörende. 
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(3) Die Sitzungen des Institutsrats werden unter 
Mitteilung der vorgeschlagenen Tagesordnung insti-
tutsöffentlich bekannt gegeben; entsprechendes gilt 
für seine Beschlüsse und Empfehlungen. Die Sit-
zungen des Institutsrats sind nach Maßgabe der 
Allgemeinen Geschäftsordnung der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg grundsätzlich insti-
tutsöffentlich. Personal- und Prüfungsangelegenhei-
ten werden in nicht-öffentlicher Sitzung beraten und 
beschlossen. Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn 
- abweichend von der Allgemeinen Geschäftsord-
nung - die Mehrheit der Stimmen durch Anwesen-
heit vertreten ist. 
 
 

§ 5 
Direktorin oder Direktor des Instituts 

 
(1) Der Institutsrat wählt aus seinen Mitgliedern 
der Hochschullehrergruppe eine geschäftsführende 
Direktorin oder Direktor des Instituts und ihre oder 
seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter. 
 
(2) Die Direktorin oder der Direktor des Instituts ist 
Vorsitzende oder Vorsitzender des Institutsrats, 
bereitet dessen Beschlüsse vor und führt sie aus. 
Sie oder er beruft den Institutsrat ein. 
 
(3) Die Direktorin oder den Direktor führt die lau-
fenden Geschäfte im Rahmen der Beschlüsse des 
Institutsrats und in Abstimmung mit ihm.  
 
 

§ 6 
Institutsversammlung 

 
(1) Die Direktorin oder der Direktor beruft mindes-
tens einmal im Jahr, und zwar obligatorisch zur 
Durchführung von Wahlen, und darüber hinaus 
wenn dies von mindestens der Hälfte aller Hoch-
schullehrer, Mitarbeiter und MTV oder 10 % der 
Studierenden im Institut oder der Zweidrittelmehr-
heit des Institutsrats für erforderlich gehalten wird, 
eine Institutsversammlung ein.  
 
(2) In der Institutsversammlung sind alle Instituts-
mitglieder stimmberechtigt; die Angehörigen des 
Instituts wirken mit beratender Stimme mit. 
 
(3) Die Direktorin oder der Direktor führt den Vor-
sitz in der Institutsversammlung. 
 
(4) Die Institutsversammlung hat gegenüber dem 
Institutsrat ein umfassendes Informationsrecht in 
Bezug auf wichtige Entscheidungen im Institut und 
im Fakultätsrat, soweit es das Institut betrifft und 
sofern dem keine Rechtsvorschriften entgegenste-
hen. Die Institutsversammlung kann zu allen Ange-
legenheiten des Instituts Empfehlungen beschlie-
ßen. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Beschluss-
fassung durch die Fakultät und Genehmigung des 
Präsidiums am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


